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Auftrag

Bundesverfassung, Artikel 102
Landesversorgung
• 1 Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit 

lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen 
sicher für den Fall machtpolitischer oder 
kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren 
Mangellagen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu 
begegnen vermag. Er trifft vorsorgliche 
Massnahmen.

• 2 Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der 
Wirtschaftsfreiheit abweichen.
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Pflichtlagerhaltung

• Art. 4 LVG: Vorratshaltung ist in der Regel Aufgabe 
der Wirtschaft.

• Eigentum des Lagerhalter 

Pflichtlagervertrag
• Art und Menge des Lagergutes
• Lagerung, Behandlung, Beaufsichtigung, Kontrolle 

und Auswechslung 
• Lagerort

• freiwillig/ergänzend oder obligatorisch
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Vorgaben und Ziele

PrPräävention exponierter Personenkreisevention exponierter Personenkreise
-- Medizinalpersonal/ RettungsdiensteMedizinalpersonal/ Rettungsdienste
-- ÄÄrzte/Praxispersonalrzte/Praxispersonal
-- Heime/SpitexHeime/Spitex

Therapie aller Erkrankten (WHOTherapie aller Erkrankten (WHO--Empfehlung 25 %)Empfehlung 25 %)
Reduktion der Reduktion der 
Komplikationen/SterblichkeitKomplikationen/Sterblichkeit

Reduktion des Arbeitsrisikos Reduktion des Arbeitsrisikos 
und der Ausfallquoteund der Ausfallquote

Gesamtmenge
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Finanzierung

•• GrundsGrundsäätzlich Sache der Privatwirtschafttzlich Sache der Privatwirtschaft
•• In der Regel auf den Preis In der Regel auf den Preis üüberwberwäälztlzt
•• Problem Pandemie: Problem Pandemie: 

Geringer Absatz im Normalfall, grosser  Geringer Absatz im Normalfall, grosser  
Bedarf im PandemiefallBedarf im Pandemiefall

•• Umlagerungsverfahren Garantiefonds Umlagerungsverfahren Garantiefonds 
Antibiotika und NeuraminidasehemmerAntibiotika und Neuraminidasehemmer
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Bewirtschaftungsmassnahmen

Pflichtlagerfreigabe Produktion
- Umstellung
- Lenkung

Bewirtschaftung Flankierende
- Kontingentierung - Ausfuhrbeschränkung
- Rationierung - Preisüberwachung

Pflichtlagerfreigabe Produktion
- Umstellung
- Lenkung

Bewirtschaftung Flankierende
- Kontingentierung - Ausfuhrbeschränkung
- Rationierung - Preisüberwachung
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Freie
VorrätePflichtlager 

Roche Pharma

Kantone Kantone Kantone Kantone Kantone Kantone

FL

Die Ware steht den 
Kantonen proportional 
zur Bevölkerungszahl 

zum Kauf zur Verfügung.

Die Kantone sorgen in eigener 
Verantwortung dafür, dass ihre 

Bevölkerung mit Tamiflu-Kapseln 
versorgt werden können.

Roche Schweiz
Vertrieb

Massnahmen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Tamiflu-Kapseln zur Therapie (Kontingentierung)

Bewirtschaftung der Neuraminidasehemmer
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Bewirtschaftung der Neuraminidasehemmer
Kontingentierung Oseltamivir-Wirkstoff (Pulver) zur 

Prophylaxe

Pflichtlager 
Roche Pharma

Kantone Kantone Kantone Kantone Kantone Kantone

FL

Verarbeitungs
betriebe*

Sie können von den Kantonen 
mit der Aufbereitung und dem 
Abfüllen der Ware beauftragt 

werden.

Die Ware (Pulver) steht den 
Kantonen entsprechend der 
Zahl der Beschäftigten im 
Gesundheitswesen zum 

Kauf zur Verfügung.

Die Kantone können die Ware auch 
selber aufbereiten und abfüllen. Sie sind 
für die erforderlichen Bewilligungen und 

Einrichtungen selber verantwortlich 

Die Armeeapotheke bietet den 
Kantonen an, die Koordination 
zu übernehmen*
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